
1.	 Geltungsbereich

1.1	 Die VSE NET GmbH („VSE NET“) erbringt ihre angebotenen Leistungen  („Dienste“) 
ausschließlich auf der Grundlage des jeweiligen Kundenvertrages, der nachfolgenden All-
gemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) und der für einzelne Dienste anzuwendenden 
Besonderen Geschäftsbedingungen, und - soweit anwendbar - den Bestimmungen des 
Telekommunikationsgesetzes (TKG), die der Vertragspartner („Kunde“) durch Erteilung des 
Auftrages oder Inanspruchnahme des Dienstes anerkennt. Sie finden auch auf hiermit in 
Zusammenhang stehende Auskünfte, Beratungen, sowie die Beseitigung von Störungen An-
wendung. Die AGB gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen in diesem Bereich, 
auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Soweit die jeweils Beson-
deren Geschäftsbedingungen abweichende Regelungen gegenüber diesen AGB enthalten, 
gelten die Besonderen Geschäftsbedingungen vorrangig. 

1.2	 Die AGB und die jeweils Besonderen Geschäftsbedingungen gelten bis zur vollständi-
gen Beendigung des Vertragsverhältnisses. 

1.3	 Entgegenstehende oder von diesen AGB und/oder der jeweiligen Besonderen Ge-
schäftsbedingungen abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden erkennt VSE NET 
nicht an, es sei denn, VSE NET hätte ausdrücklich ihrer Geltung schriftlich zugestimmt. 

2.	 Änderungen der Geschäftsbedingungen

2.1	 VSE NET ist berechtigt, die AGB, die Besonderen Geschäftsbedingungen und auch die 
Preislisten zu ändern. Die Änderungen werden gegenüber dem Kunden wirksam, wenn sie 
ihm schriftlich mitgeteilt worden sind und der Kunde ihnen nicht binnen eines Monats nach 
Zugang der schriftlichen Information widersprochen hat. VSE NET weist den Kunden auf die-
se Folgen in der schriftlichen Mitteilung hin. 

2.2	 Erfolgen die Änderungen zu Ungunsten des Kunden, kann der Kunde das Vertrags-
verhältnis für den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen innerhalb eines Monats 
nach Zugang der schriftlichen Information kündigen. Kündigt der Kunde nicht, wird die Än-
derung nach Ablauf eines Monats wirksam. VSE NET weist den Kunden in einer schriftlichen 
Mitteilung auf sein Kündigungsrecht hin. 

2.3	 Bei Änderungen der Umsatzsteuer sowie Kosten für die Zusammenschaltung und/
oder für Dienste anderer Anbieter, die unter Nutzung des VSE NET erbracht werden, kann 
VSE NET die jeweilige Preisliste der Änderung entsprechend anpassen, ohne dass ein Kün-
digungsrecht des Kunden besteht. In diesem Fall tritt die Änderung mit Bekanntgabe ein, 
sofern nicht ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt von Seiten VSE NET bestimmt ist.

3. 	 Vertragsabschluss / Widerruf / Bonitätsprüfung

3.1	 Alle Angebote von VSE NET, sowie die hierzu gehörenden Unterlagen sind unverbind-
lich und freibleibend. 

3.2	 Ein Vertrag über die Nutzung der Dienste kommt durch einen schriftlichen, telefoni-
schen oder elektronischen Auftrag des Kunden (z.B. unter Verwendung des entsprechenden 
Bestellformulars) (Angebot) und dem Zugang der anschließenden Annahme durch VSE NET 
(Auftragsbestätigung) oder einer Einräumung der Nutzungsmöglichkeit der betreffenden 
Dienste (Freischaltung) zustande und richtet sich ausschließlich nach deren Inhalt, den dort 
in Bezug genommenen Leistungs- und Produktbeschreibungen, Preislisten sowie diesen AGB 
und den für die jeweiligen Dienste relevanten Besonderen Geschäftsbedingungen. Bei fern-
mündlichen Aufträgen wird die Identität des Kunden durch Abfrage von Name, Geburtstag 
und individuellem Kundenkennwort sichergestellt. 
Etwaige vom Kunden gewünschte Vertragsänderungen werden erst durch eine schriftliche 
Bestätigung der VSE NET wirksam.

3.3	 VSE NET ist berechtigt, ein Angebot ohne Angaben von Gründen abzulehnen. VSE NET 
kann den Vertragsschluss von der Vorlage einer schriftlichen Vollmacht, eines Mietvertrages, 
eines Personalausweises, der Vorlage einer Grundstückseigentümererklärung oder von der 
Erbringung einer angemessenen Sicherheitsleistung abhängig machen. VSE NET ist auch 
berechtigt, den Vertragsabschluss von der Zahlung eines Hausanschlusskostenbetrages ab-
hängig zu machen.

3.4	 Der Kunde ist berechtigt, seinen Auftrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen in „Textform“ (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) zu widerrufen. Über das Widerrufsrecht 
wird die VSE NET den Kunden - soweit gesetzlich erforderlich - gesondert hinweisen. 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzu-
geben und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Kann der Kunde die emp-
fangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur im verschlechterten Zustand zurückge-
währen, muss er VSE NET ggf. insoweit Wertersatz leisten. 
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn VSE NET mit der Ausführung der Dienstleistung, 
aufgrund der ausdrücklichen Zustimmung des Kunden, vor Ende der Widerrufsfrist begon-
nen hat oder der Kunde diese selbst veranlasst hat, (z.B. durch den erstmaligen Aufbau einer 
Telefon- oder Internet-Verbindung).

3.5	 VSE NET behält sich vor, vom Vertrag zurück zu treten, wenn die infrastrukturellen 
oder technischen Voraussetzungen für die Leistungserbringung nicht oder nur teilweise vor-
handen sind, insbesondere die für die Leistungserbringung erforderlichen Dienste anderer 
Anbieter nicht möglich sind oder diese Dritte eine Leitung dem Dienst zukünftig nicht mehr 
zur Verfügung stellt und VSE NET dies nicht zu vertreten hat. Der Kunde wird in diesem Falle 
unverzüglich von der Ausübung des Rücktrittsrechts informiert. Der Kunde ist darüber infor-
miert, dass die Bereitstellung nicht flächendeckend gewährt werden kann. 

3.6	 VSE NET behält sich vor, bei der für den Wohnsitz des Kunden zuständigen Schufa-
Gesellschaft (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) oder vergleichbaren 
Auskunfteien Auskünfte einzuholen und die Bonität des Kunden zu prüfen. Ergeben sich auf-
grund der durchgeführten Bonitätsprüfung binnen 15 Arbeitstagen nach Auftragsannahme 
begründete Zweifel an der Bonität des Kunden, ist VSE NET berechtigt vom Vertrag zurückzu-
treten. Sofern VSE NET vom Vertrag zurücktritt, ist der Kunde verpflichtet, die bis zu diesem 
Zeitpunkt in Anspruch genommene Dienst- bzw. Mietleistung zu zahlen. 
VSE NET ist ferner berechtigt, den genannten Auskunfteien Daten des Kunden aufgrund 
nicht vertragsgemäßer Abwicklung (z.B. beantragter Mahnbescheid bei unbestrittener For-
derung, erlassener Vollstreckungsbescheid, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) zu übermit-
teln. Soweit während des Vertragsverhältnisses solche Daten aus anderen Vertragsverhält-
nissen bei der Schufa oder anderen Auskunfteien anfallen, kann VSE NET hierüber ebenfalls 
Auskunft zu erhalten.  
Die jeweilige Datenübermittlung und Speicherung erfolgt nur, soweit dies zur Wahrung be-
rechtigter Interessen von VSE NET, eines Kunden einer anderen entsprechenden Auskunftei 
oder der Allgemeinheit erforderlich ist und dadurch schutzwürdige Belange des Kunden 
nicht beeinträchtigt werden.

3.7	 Soweit VSE NET sich zur Erbringung ihrer Dienste Dritter bedient, werden diese nicht 
Vertragspartner des Kunden. 

4. 	 Leistungsumfang, -änderung und -einschränkung

4.1	 VSE NET ermöglicht dem Kunden den Zugang zu ihrer bestehenden Kommunikations-
Infrastruktur und der Nutzung ihrer Dienste. Art und Umfang der vertraglichen Leistungen 
ergeben sich aus dem Vertrag und ggfls. weiteren Leistungsbeschreibungen einschließlich 
der AGB und der Besonderen Geschäftsbedingungen sowie den jeweils geltenden Preislisten.  

4.2	 Soweit VSE NET kostenlose Dienste und Leistungen erbringt, können diese ohne Zu-
stimmung des Kunden jederzeit, kurzfristig und ohne Zustimmung des Kunden eingestellt 
werden. Dem Kunden erwachsen aus der Einstellung keine Rechte, insbesondere kein An-
spruch auf Minderung, Erstattung oder Schadensersatz. VSE NET wird diese Änderungen, 
soweit möglich, rechtzeitig mitteilen. 

4.3	 VSE NET behält sich das Recht vor, ihre Dienste aus zwingenden technischen oder be-
trieblichen Gründen in dem erforderlichen, dem Kunden zumutbaren Umfang zu ändern, so-
weit die Situation für VSE NET nicht anders mit vertretbarem Aufwand wirtschaftlich lösbar 
oder sonst unvermeidlich ist. 

4.4	 Bei der Bereitstellung/Inanspruchnahme von Diensten außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland können ausländische Gesetze, Verordnungen oder sonstige landesspezifischen 
Besonderheiten oder übertragungstechnische Gegebenheiten dazu führen, dass der Vertrag 
nicht in der vorgesehenen Art und Weise durchgeführt werden kann bzw. Anpassungen des 
Vertrages erforderlich werden.

5. 	 Voraussetzung für die Leistungserbringung / Grundstückseigentümererklärung

5.1	 Die Leistungsverpflichtung von VSE NET gilt vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger 
Selbstbelieferung mit Vorleistungen, soweit VSE NET mit der erforderlichen Sorgfalt ein kon-
gruentes Deckungsgeschäft geschlossen hat und die nicht richtige oder nicht rechtzeitige 
Leistung nicht auf einem Verschulden von VSE NET beruht. Als Vorleistungen im Sinne dieses 
Absatzes gelten sämtliche benötigten Hardware- und Softwareeinrichtungen, -installatio-
nen oder sonstige technische Leistungen Dritter, z.B. Fernsehsignale. 

5.2	 Voraussetzung für die Leistungserbringung ist ein Hausanschluss gemäß den Beson-
deren Geschäftsbedingungen „Hausanschluss“ sowie eine vom gewählten Produkt abhängi-
ge Innenhausverkabelung (Verkabelung vom Hausübergabepunkt bis zur Anschlussdose).

5.3	 Sowohl für den Hausanschluss als auch für eine ggf. notwendige Hausinstallation hat 
der Kunde - sofern er nicht selbst Eigentümer oder dinglich Berechtigter ist - die Genehmi-
gung des Grundstücks- oder Hauseigentümers oder eines anderen dinglich Berechtigten 
einzuholen. Diese Genehmigung erfolgt im Wege eines Grundstücknutzungsvertrages, der 
zwischen dem Eigentümer bzw. Rechteinhaber und VSE NET geschlossen wird. 
Sofern der Grundstückseigentümer nach Zustandekommen des Vertrages die Anbringung 
von Vorrichtungen, die zum Anschluss an das Kommunikationsnetz erforderlich sind, un-
tersagt, kann VSE NET vom Vertrag zurück treten. Hat VSE NET das Zustandekommen des 
Vertrages von dem Vorliegen einer Grundstückseigentümererklärung abhängig gemacht, ist 
VSE NET im Falle eines Wechsels des Grundstückseigentümers oder sonst dinglich Berech-
tigten während der Laufzeit des Vertrages berechtigt, die Fortsetzung des Vertrages davon 
abhängig zu machen, dass eine entsprechende Grundstückseigentümererklärung des neuen 
Eigentümers oder sonst dinglich Berechtigten vorliegt. 
 
5.4	 Werden bei der Installation oder Erweiterung von Kundenanschlüssen oder für sonsti-
ge Leistungen Übertragungswege oder Hardware- bzw. Software-Erweiterungen oder sonsti-
ge technische Leistungen Dritter benötigt, insbesondere Stromlieferungen, gelten auch diese 
als Vorleistungen.

6.	 Eigentum / Hard- und Software- Überlassung / Schutzrechte

6.1	 Soweit nicht anders vereinbart bleibt VSE NET Eigentümer aller Service- und Technik-
einrichtungen, einschließlich der von ihr installierten Leitungsrohre, Glasfaserkabel, Schalt-
schränke und Multiplexer. 

6.2	 Der Kunde wird sicherstellen, dass VSE NET bei Beendigung des Vertrages sämtliche 
Service- und Technikeinrichtungen abbauen und abholen kann, sofern nicht schutzwürdige 
Interessen Dritter entgegenstehen.

6.3	 Je nach Vertragstyp/Produkt und Erfordernis benötigt der Kunde zur Nutzung der von 
VSE NET angebotenen Leistungen zusätzliche Hardware, die je nach Vertragstyp/Dienst/Pro-
dukt von VSE NET leih- oder mietweise überlassen oder vom Kunden bei VSE NET oder im 
Handel käuflich erworben werden kann. 
Von VSE NET im Rahmen von Sonderaktionen vertriebenen Endgeräte werden subventio-
niert. Wird der Vertrag vor Ablauf der Mindestlaufzeit aus Gründen beendet, die VSE NET 
nicht zu vertreten hat, kann VSE NET unter Berücksichtigung der verbleibenden Restlaufzeit 
eine Nachberechnung verlangen. Der zum Zeitpunkt des Kaufs ausgewiesene Kaufpreis ist 
dabei um den bereits entrichteten Aktionspreis zu kürzen und der so ermittelte Differenz-
betrag, bezogen auf die verbleibende Restlaufzeit, anteilig in Rechnung zu stellen. Sofern 
der Vertrag über das Erbringen von Diensten vom Kunden widerrufen wird, wird auch der 
Kaufvertrag über ein subventioniertes Endgerät aufgehoben. Das Endgerät ist unverzüglich 
zurückzugeben. Unterbleibt dies, kann VSE NET einen Wertersatz verlangen. 
 
6.4	 Von VSE NET überlassene Hardware (NTBA, Kabelreceiver, Set-Top-Box, Modems etc.) 
steht im Eigentum von VSE NET.

6.5	 VSE NET ist berechtigt, für die Überlassung von Hardware eine Hinterlegungsgebühr 
zu verlangen. Die Hinterlegungsgebühr wird einmalig, grundsätzlich mit der nächsten mo-
natlichen Rechnung, erhoben. Die Rückerstattung der Hinterlegungsgebühr erfolgt unver-
zinst bei Beendigung des Vertragsverhältnisses mit der folgenden monatlichen (Ab-)Rech-
nung.

6.6	 VSE NET behält sich vor, die Software/Firmware der überlassenen Hardware und/oder 
Hardware jederzeit für den Kunden kostenfrei zu aktualisieren. 

6.7	 Der Kunde ist verpflichtet, VSE NET über sämtliche Beeinträchtigungen ihres Eigen-
tumsrechts an der gemieteten Hardware wie z.B. den Kabelreceiver bspw. durch Pfändung, 
Beschädigung oder Verlust unverzüglich zu informieren und binnen zwei Tagen nach telefo-
nischer Meldung auch schriftlich anzuzeigen. Hat der Kunde die Beeinträchtigung zu vertre-
ten, kann VSE NET den Vertrag außerordentlich kündigen und Schadensersatz verlangen.

6.8	 Bei Beendigung des Vertrages (Kündigung, Widerruf) ist der Kunde verpflichtet, über-
lassene Hardware, einschließlich der an den Kunden ausgehändigten Kabel und sonstigem 
Zubehör auf eigene Kosten unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen, an die 
VSE NET zurückzugeben. Unterbleibt die Rückgabe, ist VSE NET berechtigt, dem Kunden die 
Hardware einschließlich des  genannten Zubehörs in Rechnung  zu stellen.

6.9	 Der Kunde haftet für alle von ihm zu vertretenden Schäden an der überlassenen Hard-
ware oder den Verlust der überlassenen Hardware zum Netto-Neuwert. Bei einer Nutzung 
dieser Geräte von mehr als einem Jahr werden pro abgelaufenes Vertragsjahr 15 % des Netto-
Neuwertes zu Gunsten des Kunden auf die Entschädigungssumme angerechnet. Dem Kun-
den bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass VSE NET kein oder ein geringerer Schaden 
entstanden ist.

6.10	 Sofern VSE NET dem Kunden eine Zugangssoftware zur Verfügung stellt, dient diese 
nur der Nutzung in unveränderter Form auf dem Computer des Kunden. Mit der Nutzung 
erklärt sich der Kunde automatisch mit den Lizenzbedingungen des Softwareherstellers ein-
verstanden.

6.11	 Soweit an den von VSE NET im Zusammenhang mit der Diensteerbringung zur Ver-
fügung gestellten technischen Einrichtungen, Computer- und Software-Programmen ge-
werbliche Schutzrechte (z.B. Markenrechte oder Urheberrechte bei Softwarelizenzen) sowie 
daraus abgeleitete Verwertungs- und Folgerechte bestehen, werden derartige Rechte nicht 
auf den Kunden übertragen, soweit dies nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Die In-
haberschaft an gewerblichen Schutzrechten gleich welcher Art steht insoweit ausschließlich 
VSE NET oder ihren Vertragspartnern zu. 

6.12	 Der Kunde wird gewerbliche Schutzrechte, die VSE NET einem Dritten zur Verfügung 
gestellt hat, weder unberechtigt veröffentlichen noch für eigene Zwecke nutzen.

6.13	 Gewährte Nutzungsrechte dürfen und können nicht übertragen werden. VSE NET 
räumt dem Kunden insoweit jedoch für die Dauer des Vertrages ein nicht exklusives und 
nicht übertragbares Recht zur Nutzung von Computer-/Software-Programmen für die Zwe-
cke der Inanspruchnahme der Dienste ein. Dem Kunden ist es nicht gestattet, von der zur 
Verfügung gestellten Software ganz oder teilweise Kopien, mit Ausnahme einer einzigen 
Sicherungskopie zu Back-Up-Zwecken, zu erstellen. Unter keinen Umständen wird der Kunde 
die Software ganz oder teilweise verändern oder deren Sourcecode ermitteln. Ebenso wenig 
ist es dem Kunden gestattet, sonstige Be- oder Überarbeitungen der Software vorzunehmen 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der VSE NET GmbH für das Erbringen	
von Telefon-, Internet und Kabelfernsehdienstleistungen unter der Marke “schlau.com“



oder die Software in andere Softwareprogramme zu implementieren. Sicherungskopien hat 
der Kunde nach Vertragsende unverzüglich zu löschen.

7.	 Leistungstermine und Fristen

7.1	 Termine und Fristen für die Bereitstellung der Dienste ergeben sich aus der Vereinba-
rung mit dem Kunden. Sie sind für den Beginn der Dienste nur verbindlich, wenn VSE NET 
diese ausdrücklich schriftlich bestätigt, bzw. der Kunde rechtzeitig alle in seinem Einflussbe-
reich liegenden Voraussetzungen zur Ausführung der Dienste durch VSE NET geschaffen hat, 
so dass VSE NET den betroffenen Dienst schon zum angegebenen Zeitpunkt erbringen kann. 
Vereinbarte Fristen und Termine verschieben sich bei einem von VSE NET nicht zu vertre-
tenden, vorübergehenden und unvorhersehbaren Leistungshindernis um den Zeitraum, für 
welchen dieses Hindernis andauert.

7.2	 Die Bereitstellungsfristen verlängern sich unbeschadet der Rechte von VSE NET wegen 
Verzug des Kunden, um den Zeitraum, in dem der Kunde seinen Verpflichtungen gegenüber 
VSE NET nicht nachkommt. Hat VSE NET bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Leistungsbereit-
stellung durch VSE NET aufgrund von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, alles Er-
forderliche zur Leistungsbereitstellung getan, ist VSE NET berechtigt, wenn der Kunde eine 
von VSE NET gesetzte, schriftlich geltend gemachte Nachfrist von 10 Tagen nicht einhält, die 
monatliche nutzungsunabhängige Vergütung dem Kunden in Rechnung zu stellen.

7.3	 Gerät VSE NET in Leistungsverzug, ist der Kunde nach schriftlicher Mahnung und nach 
Ablauf einer von ihm gesetzten angemessen Nachfrist von mindestens vierzehn (14) Tagen 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

8.	 Zahlungsbedingungen / Rechnung

8.1	 Die vom Kunden zu zahlende Vergütung (Entgelt) bestimmt sich nach der jeweiligen 
gültigen Preisliste für die Leistungserbringung, die dem Kunden bei Vertragsschluss für die 
jeweils vereinbarten Leistungen übermittelt oder bei einer Preisänderung mitgeteilt wur-
de.  Sofern der Kunde im Falle eines volumenabhängigen Tarifes die vereinbarten Volumen 
überschreitet, wird das über das jeweils vereinbarte Volumenpaket hinausgehende Volumen 
jeweils entsprechend der gültigen Preisliste abgerechnet. Sämtliche Preise beinhalten den 
gesetzlichen Mehrwertsteuersatz.  Sollte  sich  der  Mehrwertsteuersatz zum Zeitpunkt der 
Rechnungslegung ändern, erfolgt eine Anpassung des Endpreises.

8.2	 Die Zahlungsverpflichtung des Kunden beginnt, ausgenommen der § 7 Absatz 2, mit 
dem Tag der betriebsfähigen Bereitstellung der vertraglichen Leistung. Sind monatlich zu 
zahlende nutzungsunabhängige Entgelte für Teile eines Kalendermonats zu zahlen, wird je-
der Tag des Monats, für den eine Zahlungspflicht besteht, mit 1/30 des monatlichen Entgeltes 
berechnet. Sämtliche Entgelte - nutzungsabhängige und nutzungsunabhängige Entgelte - 
sind vom Kunden 14 Tage nach Rechnungsstellung zu zahlen. 

8.3	 Über das zu zahlende Entgelt erstellt VSE NET dem Kunden eine Rechnung. Die Abrech-
nung erfolgt monatlich. VSE NET behält sich vor, andere Abrechnungszeiträume zu nutzen 
und vom Kunden Abschlagszahlungen zu fordern. 

8.4	 Der Kunde erhält die Rechnung im pdf-Format per mit digitaler Signatur versehener 
Email an die von ihm angegebene Email-Adresse. Mit gleicher Email erhält der Kunde eine 
Mitteilung darüber, dass er die neue Rechnung über seinen Kundenaccount abrufen und im 
pdf-Format herunter laden kann. Mit dem auf die Bereitstellung der Rechnung auf dem Kun-
denaccount folgenden Werktag gilt die Rechnung als zugegangen. 

8.5	 Der Zugang zum Kundenaccount erfolgt über eine gesicherte Verbindung unter Anga-
be des dem Kunden vorher von VSE NET mitgeteilten Kunden-Logins und des Kundenpass-
wortes. Der Kunde verpflichtet sich, eine funktionstüchtige Email-Adresse anzugeben und 
wird die unter der angegebenen Email-Adresse eingehenden Emails regelmäßig abrufen und 
den Kundenaccount regelmäßig besuchen.  

8.6	 Neben der elektronischen Rechnung wird dem Kunden keine Rechnung in Papierform 
mehr zugesandt. Wünscht der Kunde die Zusendung einer Rechnung in Papierform, so ist 
hierfür vom Kunden ein zusätzliches Entgelt nach der jeweils gültigen Preistabelle der VSE 
NET zu entrichten. Bestandskunden, deren Vertrag mit VSE NET vor dem 01/08/2009 abge-
schlossen wurde, erhalten weiterhin eine Rechnung in Papierform ohne diese gesondert 
vergüten zu müssen. Eine Umstellung auf die elektronische Rechnung ist auch für Bestands-
kunden jederzeit möglich. Wählt der Bestandskunde diese Option, so gilt für eine darauf 
folgende nochmalige Umstellung auf die Rechnung in Papierform ebenfalls die Pflicht zur 
Zahlung eines zusätzlichen Entgeltes. 

8.7	 Der Rechnungsbetrag wird im Einzugsermächtigungsverfahren vom Konto des Kunden 
eingezogen. Der Kunde erteilt VSE NET hierzu eine Einzugsermächtigung. Andere Zahlungs-
weisen bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Der Lastschrifteinzug erfolgt nicht vor 
Ablauf von 14 Tagen nach Rechnungsstellung. Der Kunde verpflichtet sich, zum Zeitpunkt des 
Lastschrifteinzuges eine Deckung in Höhe des Rechnungsbetrages auf dem von ihm angege-
benen Konto vorzuhalten. Für jede nicht eingelöste bzw. zurückgereichte Lastschrift hat der 
Kunde VSE NET die hierdurch entstandenen Kosten in dem Umfang zu erstatten, in dem er 
dies zu vertreten hat.  

8.8	 Der Kunde hat auch die Entgelte zu erstatten, die durch eine von ihm zugelassene 
Nutzung der vertraglich vereinbarten Leistung von VSE NET durch Dritte entstanden sind. 
Entgelte, die durch eine unbefugte Nutzung des Telekommunikationsdienstes entstanden 
sind, hat der Kunde zu erstatten, wenn und soweit er die unbefugte Nutzung zu vertreten 
hat. Dem Kunden obliegt innerhalb seines Verantwortungsbereiches der Nachweis, dass er 
die Nutzung nicht zu vertreten hat. 

8.9	 Der Kunde kann eine ihm von VSE NET erteilte Abrechnung innerhalb einer Frist von 8 
Wochen nach Zugang der Rechnung schriftlich beanstanden. Wenn innerhalb der genannten 
Frist keine Beanstandungen erhoben werden, gilt die Rechnung als genehmigt. Zur Fristwah-
rung genügt die rechtzeitige Absendung der Beanstandung. 

8.10	 Die unaufgeforderte Rückgabe der überlassenen Hardware vor Ablauf des Vertrages 
entbindet den Kunden nicht von der Zahlung der vereinbarten monatlichen Grundgebühr.

8.11	 VSE NET ist zu Preisänderungen berechtigt. Der Kunde wird über Preiserhöhungen 
im Internet unter der Homepage (www.schlau.com) und in einer Mitteilung informiert. Er 
hat das Recht den Preiserhöhungen innerhalb eines Monats seit Zugang der Mitteilung zu 
widersprechen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. 
Nimmt der Kunde sein Widerspruchsrecht in Anspruch, kann VSE NET den Vertrag ordentlich 
kündigen oder nach den bisherigen Bedingungen fortsetzen. Die Preiserhöhung gilt als ge-
nehmigt, wenn der Kunde innerhalb der genannten Frist von dem Widerspruchsrecht keinen 
Gebrauch macht; VSE NET wird den Kunden auf die Rechtsfolge der Unterlassung des Wider-
spruchs in der Preiserhöhungsmitteilung gesondert hinweisen.

9.	 Verzug des Kunden / Sperre / Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht

9.1	 VSE NET ist berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jewei-
ligen Basiszinssatz der europäischen Zentralbank ab Verzugseintritt in Rechnung zu stellen. 
Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer im Sinne des § 14 BGB beträgt 
der Verzugszinssatz 8 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz der europäischen  
Zentralbank. 

9.2	 VSE NET ist weiterhin berechtigt, die durch Zahlungsverzug entstandenen Mahnkos-
ten pauschal mit 5,00 € zu berechnen. Dem Kunden ist der Nachweis gestattet, dass VSE NET 
im Einzelfall kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 

9.3	 Gerät der Kunde mit der Erfüllung seiner übrigen Pflichten und Obliegenheiten in Ver-
zug oder verletzt er diese schuldhaft, kann VSE NET Ersatz für den ihr entstandenen Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen verlangen. Die Geltendmachung weiterer An-
sprüche von VSE NET wegen Verzugs des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, bleibt 
unberührt. 

9.4	 VSE NET bzw. die von VSE NET beauftragten Unternehmen sind berechtigt, den Zugang 
des Kunden zu Diensten nach Maßgabe der Regelungen des § 45k TKG kostenpflichtig zu 
sperren, wenn der Kunde mit Zahlungsverpflichtungen in Höhe von mindestens 75,00 € in 
Verzug ist und eine etwaig geleistete Sicherheit verbraucht ist und VSE NET dem Kunden 
diese Sperre mindestens zwei Wochen zuvor schriftlich unter Hinweis auf die Möglichkeit, 
Rechtsschutz vor den Gerichten zu suchen, angedroht hat.  Ebenfalls ist VSE NET berechtigt 
bei Zahlungsverzug sämtliche Internetdienstleistungen bzw. den Kabelfernsehanschluss zu 
sperren.
Die Kosten für die Sperrung sind in den jeweils gültigen Preislisten festgelegt.

9.5	 Der Kunde bleibt im Falle einer berechtigten Sperre verpflichtet, die der VSE NET ge-
schuldete Vergütung zu bezahlen. Hierzu zählt auch der monatliche Grundpreis für die Zur-
verfügungstellung der Dienste, z.B. Telefonanschluss.   

9.6	 Sperren werden im Rahmen der technischen Möglichkeiten auf den betreffenden 
Dienst beschränkt und werden unverzüglich aufgehoben, sobald die Gründe für die Durch-
führung entfallen sind. Soweit eine Abgangssperre möglich ist, wird vor einer Sperre des all-
gemeinen Netzzugangs zunächst eine einwöchige Abgangssperre durchgeführt. 

9.7	 Gegen Ansprüche von VSE NET kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräf-
tig festgestellten Ansprüchen aufrechnen. Dem Kunden steht ein Zurückbehaltungsrecht nur 
insoweit zu, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

10.	 Sicherheitsleistung

10.1	 Soweit VSE NET Zweifel an der Bonität des Kunden hat oder nach Vertragsabschluss 
eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden bekannt wird 
(etwa weil der Kunde in Zahlungsverzug gerät), so ist VSE NET berechtigt, noch ausstehende 
Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung in Euro gemäß den gesetzli-
chen Bestimmungen zu erbringen. 

10.2	 Die Höhe der Sicherheitsleistung richtet sich nach der Höhe der durchschnittlichen 
Entgelte des Kunden innerhalb eines Monats und der rückständigen Zahlungsverpflichtung 
des Kunden sowie im Falle der gerichtlich angeordneten Zwangsvollstreckung nach der ver-
einbarten Vertragslaufzeit.  

10.3	 Die Sicherheitsleistung kann in Form einer Bürgschaftserklärung eines in der europäi-
schen Union zugelassenen Kreditinstitutes erfolgen. VSE NET ist berechtigt, sich jederzeit aus ei-
ner vom Kunden geleisteten Sicherheit wegen offener Forderung aus dem Vertragsverhältnis zu 
befriedigen. Nimmt VSE NET die Sicherheitsleistung in Anspruch und wird das Vertragsverhältnis 
fortgeführt, ist der Kunde verpflichtet, die Sicherheitsleistung unverzüglich auf die ursprünglich 
vereinbarte Höhe aufzufüllen. Die Sicherheitsleistung wird nach Beendigung des Vertragsver-
hältnisses freigegeben, soweit der Kunde sämtliche Forderungen von VSE NET beglichen hat. 

10.4	 Werden die Vorauszahlungen oder die Sicherheitsleistungen auch nach Ablauf einer 
angemessenen Nachfrist von 2 (zwei) Wochen nicht erbracht, so kann VSE NET die vertraglich 
geschuldete Leistung aussetzen oder sperren und ganz oder teilweise vom Vertrag zurücktre-
ten. Die Geltendmachung weiterer Rechte bleibt VSE NET ausdrücklich vorbehalten.

11.	 Pflichten und Obliegenheiten des Kunden

11.1	 Der Kunde hat hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der von VSE NET vertraglich geschul-
deten Leistung eine aktive Prüfungspflicht. Sofern erkennbare Mängel oder Störungen der 
von VSE NET geschuldeten Leistungen auftreten, hat er VSE NET unverzüglich hierüber zu 
informieren (Störungsmeldung). Im Rahmen der Schadensminderungspflicht hat der Kunde 
unverzüglich alle Vorkehrungen zu treffen, die eine Feststellung der Mängel oder Schäden 
und ihrer Ursachen ermöglichen oder eine Beseitigung der Störung erleichtern und beschleu-
nigen. 

11.2	 Der Kunde ist verpflichtet, im Antrag wahrheitsgemäße Angaben zu seinen Daten zu 
machen. Er hat VSE NET unverzüglich jede Änderung seiner Rufnummer und seines Namens 
(bei Firmen auch die Änderung der Rechtsform, Rechnungsanschrift bzw. des Geschäftssit-
zes), der vertraglichen Grundlage (Änderung der privaten Nutzung in gewerbliche Nutzung) 
und seiner Adresse, seiner Bankverbindung (Vertragsdaten) und grundlegende Änderungen 
der finanziellen Verhältnisse (z. B. Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens, Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) unverzüg-
lich anzuzeigen oder durch einen Bevollmächtigten mitteilen zu lassen, soweit dies für eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Im Falle eines 
Umzuges ist der Kunde verpflichtet, VSE NET den Zeitpunkt des Umzuges sowie den Zeit-
punkt, zu dem der Vertrag ggf. gekündigt werden soll, mitzuteilen. Sollten VSE NET Kosten 
dadurch entstehen, dass der Kunde eine der vorgenannten Änderungen und Informationen 
vorher nicht rechtzeitig mitteilt, behält sich VSE NET vor, diese Kosten gegenüber dem Kun-
den geltend zu machen. 

11.3	 Der Kunde ist verpflichtet, die beauftragten Dienste bestimmungsgemäß, sachgerecht 
und nach Maßgabe der einschlägigen geltenden Gesetze und Rechtsverordnungen, insbe-
sondere den anerkannten und aktuellen Grundsätzen der Datensicherheit nach dem Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG), dem Telekommunikationsgesetz (TKG) und den aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften zu nutzen und rechtswidrige Handlungen zu unter-
lassen. Des Weiteren hat er die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften und behördlicher Auflagen 
sicherzustellen, soweit diese gegenwärtig und künftig für die Inanspruchnahme einzelner 
oder aller Dienste erforderlich sein sollten.  Der Kunde verpflichtet sich regelmäßig aktua-
lisierte Anti-Viren-Programme zu verwenden, eine Plausibilitätsprüfung bei eingehenden 
Daten, die regelmäßige Datensicherung sowie die regelmäßige Änderung von Passwörtern 
und eine übliche Zugangskontrolle vorzunehmen.

11.4	 Die gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 dieser AGB erforderliche Hardware hat der Kunde zum ver-
einbarten Termin für Bereitstellung der Dienste betriebsbereit zu halten und VSE NET bei Be-
darf zur Verfügung zu stellen. Die überlassenen Einrichtungen sind vor Beeinflussung durch 
elektrische Fremdspannungen und/oder magnetische Wirkungen zu bewahren. Endeinrich-
tungen dürfen nicht angeschlossen werden, wenn ihre Verwendung in öffentlichen Netzen 
in der Bundesrepublik Deutschland unzulässig ist. Arbeiten an der Leitung, dem Leitungsnetz 
und/oder überlassenen Netzabschlüssen sind ausschließlich VSE NET oder von VSE NET be-
auftragten Dritten vorbehalten. Hierzu stellt der Kunde – soweit vorhanden – unentgeltlich 
im erforderlichen Umfang eigene Informationen und Pläne sowie Informationen über ver-
deckte Leitungen und Rohre zur Verfügung. Soweit nicht anders vereinbart und erforderlich 
hat der Kunde für den Betrieb und die Installation der den Vertragszwecken dienlichen und 
technischen Einrichtungen von VSE NET unentgeltlich und rechtzeitig auch eigene notwendi-
ge Einrichtungen, geeignete Aufstellungsräume sowie Elektrizität und Erdung zur Verfügung 
zu stellen und hält diese für die Dauer des Vertrages in funktionsfähigem und ordnungsge-
mäßem Zustand. 
Der Kunde hat VSE NET gegebenenfalls Gelegenheit zu geben, durch technische Maßnahmen 
in der Hausverteileranlage ihr Recht zu verwirklichen, den Kabelanschluss eines Anderen zu 
sperren bzw. die Sperre aufzuheben.
Auch gestattet der Kunde Mitarbeitern von VSE NET jederzeit das Betreten des Grundstücks 
und den Zutritt zu den Anschlüssen zwecks Durchführung des Vertrages. Soweit der Kunde 
keinen Zutritt nach Maßgabe der vorgenannten Ausführungen gewährt, oder er in angemes-
sener Frist zumindest erreichbar ist, ist VSE NET berechtigt, den Kunden vom Netz zu trennen, 
bis die Störungsursache beseitigt ist. 

11.5	 Der Kunde ist für seine technische Ausstattung, die die Nutzung der Dienste von VSE 
NET ermöglicht, selbst verantwortlich. Er haftet nach Abgabe einer Störungsmeldung VSE 
NET für die im Rahmen der Überprüfung ihrer Einrichtungen entstandenen Aufwendungen, 
wenn und soweit sich nach der Prüfung herausstellt, dass die Störung in seinem Verantwort-
lichkeitsbereich lag.

11.6	 Persönliche Passwörter und Nutzer- bzw. Zugangskennung hat der Kunde  vertraulich 
zu behandeln. Der Kunde hat alle Maßnahmen zu ergreifen, um jeglichen Missbrauch seiner 
Passwörter und/oder Kennungen – auch durch Angehörige – zu verhindern. Er ist verpflichtet, 
Passwörter und Kennungen unverzüglich zu ändern bzw. ändern zu lassen, falls die Vermutung 
besteht, dass nicht berechtigte Dritte davon Kenntnis erhalten haben. Der Kunde haftet für alle 
von ihm zu vertretenden Schäden, die aus der Nutzung des Zugangs durch Dritte entstehen. 
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11.7	 Der Kunde wird keine beleidigenden, verleumderischen, sitten- oder gesetzeswidrigen 
Inhalte über die von VSE NET überlassenen Dienste verbreiten oder einer solchen Verbreitung 
Vorschub leisten. Er stellt VSE NET auf erstes Anfordern von allen Ansprüchen Dritter frei, die 
aus der angeblichen Verletzung der Pflichten gegen VSE NET erhoben werden. 

11.8	 Der Kunde verpflichtet sich auch, VSE NET von Ansprüchen Dritter freizustellen, die 
sich aus denen mit der Beanspruchung, Nutzung oder Registrierung eines Domain-Namens 
verbundenen Namens-, Marken-, Urheber- oder sonstigen schutzrechtlichen Streitigkeiten 
ergeben. 

12.	 Weitergabe an Dritte

12.1	 Der Kunde darf ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von VSE NET die bereit gestellten 
Dienste weder ganz, noch teilweise gewerblich oder in anderer Weise gegen Entgelt an Dritte 
überlassen (Reselling) oder diesen unentgeltlich zur Verfügung stellen. Beim Verstoß kann 
VSE NET den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist fristlos 
kündigen. Ferner kann VSE NET vom Kunden verlangen, so gestellt werden, wie VSE NET ohne 
die Nutzung stehen würde. 

12.2	 Wird die Nutzung durch Dritte gestattet, hat der Kunde diese ordnungsgemäß in die 
Nutzung der Dienste einzuweisen. Wird die Nutzung durch Dritte nicht gestattet, ergibt sich 
daraus kein Minderungs-, Erstattungs- oder Schadensersatzanspruch für den Kunden. 

12.3	 Der Kunde haftet für alle Schäden und ist zur Zahlung der Entgelte verpflichtet, die aus 
der berechtigten oder unberechtigten Nutzung der Dienste durch Dritte entstehen, soweit 
der Kunde die Nutzung zu vertreten hat. 

13.	 Verfügbarkeit der Dienste / Gewährleistung / Höhere Gewalt

13.1	 VSE NET wird Störungen ihrer Dienste und technischen Einrichtungen innerhalb der 
vereinbarten Fristen nachgehen und im Rahmen der bestehenden technischen und betrieb-
lichen Möglichkeiten unverzüglich beseitigen.

13.2	 Die Störungsbeseitigung erfolgt dadurch, dass VSE NET einen Bereitschaftsdienst zur 
Störungsannahme und -beseitigung zur Verfügung stellt, der dem Kunden in der vereinbar-
ten Zeit zur Verfügung steht. Näheres zur Störungsbeseitigung ergibt sich aus den Leistungs-
beschreibungen.

13.3	 Die Störungsbeseitigungspflicht entfällt für Störungen, die der Kunde zu vertreten hat 
oder eine vom Kunden gemeldete Störung nicht vorliegt. Eine Störung, die der Kunde zu ver-
treten hat, liegt insbesondere dann vor, wenn sie durch unerlaubte Eingriffe des Kunden oder 
durch vom Kunden beauftragte Dritte in die von VSE NET zur Verfügung gestellte Dienste 
und/oder Anlagen oder durch eine unsachgemäße Bedienung oder Behandlung der Anlagen 
durch den Kunden oder durch vom Kunden beauftragte Dritte verursacht ist. 

13.4	 Sind mit der Störungsbeseitigung auf Wunsch des Kunden gleichzeitig Änderungen 
oder Verbesserungen verknüpft, sind diese rechnerisch abgegrenzt von der Störungsbeseiti-
gung, gesondert zu vergüten.

13.5	 Hält eine erhebliche Behinderung eines oder mehrerer oder aller Dienste, die im Ver-
antwortungsbereich von VSE NET liegt, länger als eine Woche ohne Unterbrechung an , ist der 
Kunde berechtigt, die monatlichen Entgelte für den Zeitraum der Behinderung entsprechend 
zu mindern. Eine erhebliche Behinderung liegt vor, wenn
a)	 der Kunde aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, nicht mehr auf die VSE NET-Infra-
struktur zugreifen und dadurch die vereinbarten Dienste nicht mehr nutzen kann,
b)	 die Nutzung der vereinbarten Dienste insgesamt wesentlich erschwert ist bzw. die 
Nutzung einzelner der vereinbarten Dienste unmöglich wird, oder vergleichbaren Beschrän-
kungen unterliegen.

13.6	 Beim Erwerb von Hardware, die seitens VSE NET als Gebrauchtware veräußert wird, 
wird die Gewährleistungsfrist auf 1 Jahr ab Kaufdatum beschränkt. Bei Neugeräten gilt die 
gesetzliche Gewährleistungsfrist.

13.7	 Bei Ereignissen höherer Gewalt, die VSE NET die Erbringung ihrer Dienste wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen, haftet VSE NET nicht. Ist VSE NET durch Ereignisse hö-
herer Gewalt an einer ordnungsgemäßen Erfüllung oder Verpflichtung gehindert, ist VSE 
NET für die Zeit der Dauer der Behinderung von ihrer Leistungspflicht befreit und berechtigt, 
die Erfüllung ihrer Verpflichtungen um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen 
Anlaufzeit zu verschieben. Als höhere Gewalt gelten alle unvorhersehbaren Ereignisse oder 
solche Ereignisse, die, selbst wenn sie vorhersehbar waren, außerhalb des Einflussbereiches 
von VSE NET liegen und dann Auswirkungen auch auf die Vertragserfüllung durch zumutbare 
Bemühungen der Vertragspartner nicht hätten verhindert werden können. Zu diesen Ereig-
nissen zählen unter anderem Arbeitskampfmaßnahmen (Streik, Aussperrung), Krieg, Natur-
katastrophen,  behördliche Maßnahmen, Ausfall von Kommunikationsnetzen und Gateways 
anderer Betreiber, Ausfall von  Transportmittel oder Energie, Störungen im Bereich der Diens-
te eines Leistungscarriers, unvorhergesehenem Ausbleiben der Lieferung durch Lieferanten 
oder deren Unterlieferanten, soweit diese sorgfältig ausgewählt wurden. Dies gilt auch für 
Dritte, deren VSE NET sich zur Erfüllung des Vertrages bedient. Kann VSE NET aufgrund höhe-
rer Gewalt die vertraglich geschuldete Leistung nicht erbringen, besteht für diese Zeit keine 
Zahlungsverpflichtung des Kunden. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie 
länger als 21 Tage, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, eventuell im Voraus 
entrichtete Entgelte werden rückvergütet.

14.	 Unterbrechung von Diensten

14.1	 VSE NET und die von ihr beauftragten Unternehmen sind berechtigt einen Dienst zu 
unterbrechen, in der Dauer zu beschränken oder in sonstiger Weise zeit- bzw. teilweise oder 
ganz einzustellen, soweit dies aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, der Sicherheit des 
Netzbetriebes, zum Schutz vor Missbrauch der Dienste, der Aufrechterhaltung der Netzin-
tegrität (insbesondere der Vermeidung schwerwiegender Störungen des Netzes, der Soft-
ware oder der gespeicherten Daten), der Interoperabilität der Dienste, des Datenschutzes, 
zur Bekämpfung von Spam- oder Computerviren/~würmern oder zur Vornahme betriebs-
bedingter oder technisch notwendiger Arbeiten erforderlich ist. Ansprüche des Kunden auf 
Schadenersatz ergeben sich hieraus nicht. 

14.2	 Unterbrechungen zur Durchführung von Servicemaßnahmen werden ohne Ankündi-
gung durchgeführt, sofern diese während nutzungsschwacher Zeiten vorgenommen werden 
und nach Einschätzung von VSE NET voraussichtlich nur zu einer kurzzeitigen Unterbrechung 
des Dienstes führen. VSE NET wird den Kunden bei längeren vorübergehenden Einschränkun-
gen oder Beschränkungen in geeigneter Form über Art, Ausmaß und Dauer unterrichten. Die 
Mitteilungspflicht über den Beginn der Einstellung besteht nicht, wenn die Unterrichtung 
nach den Umständen objektiv nicht vorher möglich ist oder die Beseitigung bereits eingetre-
tener Unterbrechungen verzögern würde.

14.3	 VSE NET ist berechtig, einen Dienst aus abrechnungstechnischen Gründen ohne An-
kündigung kurzzeitig zu unterbrechen.

15.	 Haftung und Haftungsbeschränkungen

15.1	 Für Personenschäden haftet VSE NET bei Verschulden unbeschränkt. 

15.2	 Für sonstige Schäden haftet VSE NET, wenn der Schaden von VSE NET, ihren gesetzli-
chen Vertretern, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sacht worden ist.

15.3	 Im Übrigen haftet VSE NET bei einfacher Fahrlässigkeit nur, wenn eine wesentliche Ver-
tragspflicht (Kardinalspflicht) verletzt worden ist. In diesen Fällen ist die Haftung allerdings 
auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden begrenzt, höchstens jedoch auf einen Be-
trag von 12.500,00 € je Schadensfall.
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15.4	 Für Schadensfälle mit reinem Vermögensschaden, die von VSE NET, ihren gesetzlichen 
Vertretern, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen infolge einfacher Fahrlässigkeit verursacht 
wurden, ist die Haftung von VSE NET auf höchstens 12.500,00 € je schadensverursachendes 
Ereignis beschränkt.  

15.5	 Entsteht die Schadensersatzpflicht durch eine einheitliche Handlung oder ein einheit-
liches schadenverursachendes Ereignis gegenüber mehreren Kunden und beruht dies nicht 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, so ist die Schadensersatzpflicht unbeschadet der Be-
grenzung in Absatz 3 und 4 in der Summe auf höchstens 10 Millionen Euro begrenzt. Über-
steigen die Entschädigungen, die mehreren Geschädigten auf Grund desselben Ereignisses 
zu leisten sind, die Höchstgrenze, so wird der Schadensersatz in dem Verhältnis gekürzt, in 
dem die Summe aller Schadensersatzansprüche zur Höhe steht. 

15.6	 Die Haftung von VSE NET nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetztes und 
anderer zwingender gesetzlicher Regelungen bleibt unberührt. 

15.7	 VSE NET haftet nicht für entgangenen Gewinn oder direkte oder indirekte Schäden bei 
Kunden oder Dritten, die dadurch entstehen, dass infolge höherer Gewalt oder infolge von 
Arbeitskämpfen VSE NET-Leistungen unterbleiben.

15.8	 VSE NET haftet nicht für die über ihre Dienste übermittelten Informationen und zwar 
weder für deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität, noch dafür, dass sie frei von Rech-
ten Dritter sind oder der Sender rechtswidrig handelt, indem er die Informationen übermittelt.  

15.9	 In Bezug auf die von VSE NET entgeltlich zur Verfügung gestellte Soft- oder Hardware 
ist die verschuldensunabhängige Haftung gemäß § 536a Abs. 1 BGB ausgeschlossen.

15.10	 Für den Verlust von Daten haftet VSE NET gemäß den Regelungen dieser Bestimmung 
nur, wenn VSE NET deren  Vernichtung vorsätzlich oder grob Fahrlässig verursacht und der 
Kunde seine Daten in anwendungsadäquaten Intervallen in maschinenlesbarer Form gesi-
chert hat und diese mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können.

15.11	 Der Kunde ist verpflichtet, angemessene Maßnahmen zur Schadensabwehr und -min-
derung zu treffen.

15.12	 Der Kunde haftet für alle Folgen und Nachteile, die VSE NET oder Dritten durch die 
missbräuchliche oder rechtswidrige Verwendung der VSE NET-Dienste oder dadurch entste-
hen, dass der Kunde seinen sonstigen Obliegenheiten nicht nachkommt, unbeschränkt.

16.	 Vertragslaufzeit und Kündigung

16.1	 Die Mindestvertragslaufzeit beträgt, sofern nicht Abweichendes, z.B. in Aktionen, von 
VSE NET vereinbart wurde, 12 Monate.

16.2	 Bei Tarifwechseln und sonstigen Vertragsänderungen (z. B. Wechsel der Anschluss-
art oder Beauftragung einer zusätzlichen Tarifoption) beginnt eine neue 12-monatige (bei 
Aktionspaketen 24-monatige) Mindestvertragslaufzeit. Die neue Mindestvertragslaufzeit 
beginnt mit der Freischaltung des neuen Anschlusses beziehungsweise der Aktivierung der 
Vertragsänderung. 

16.3	 Die Vertragslaufzeit verlängert sich jeweils um weitere drei Monate, sofern es nicht 
von einem der Vertragspartner schriftlich (Fax / Brief) 4 Wochen vor dem Ende der Vertrags-
laufzeit gekündigt wird.

16.4	 Bei Buchung zusätzlicher Tarifoptionen (z. B. für Sprache oder Internet) kann der Vertrag 
über ein Basisprodukt nicht vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeiten der gewählten Zusatz-
module gekündigt werden, auch wenn die Mindestlaufzeit des Basisproduktes beendet ist. 

16.5	 Eine vorzeitige Vertragsbeendigung nach funktionsmäßiger Bereitstellung der Tele-
kommunikationsleitung, für die eine Mindestvertragslaufzeit vereinbart wurde, ist nur durch 
Zahlung eines Ablösebetrages, der in einer Summe zu bezahlen ist, möglich. 

16.6	 Bei einem Umzug des Kunden innerhalb des von VSE NET versorgten Gebietes bleibt 
dieses Vertragsverhältnis unberührt und wird auf die neue Adresse des Kunden übertragen. 
Ferner hat der Kunde die durch den Umzug bei VSE NET anfallenden Kosten und Aufwendun-
gen (z.B. Abbau des alten Anschlusses, Installation eines neuen Anschlusses an der neuen Ad-
resse) zu tragen. Bei einem Umzug außerhalb des von VSE NET versorgten Gebietes erhält der 
Kunde ein Sonderkündigungsrecht, insofern er VSE NET dies schriftlich mindestens 4 Wochen 
vor dem effektiven Umzugstermin mitteilt und innerhalb von 4 Wochen nach Umzugstermin 
eine Kopie der Ab-, beziehungsweise Ummeldebescheinigung vorlegt. 

17.	 Außerordentliche Kündigung 

17.1	 Das Recht zur außerordentlichen, d.h. fristlosen, Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn 
a) 	 der Kunde seine Zahlungen in unberechtigter Weise teilweise oder gänzlich einstellt 
oder
b)	 der Kunde für 2 (zwei) aufeinander folgende Monate mit der Bezahlung eines nicht 
unerheblichen Betrages der geschuldeten Entgelte oder in einem länger als 2 (zwei) Monate 
dauernden Zeitraum mit einem Betrag, der den durchschnittlich geschuldeten Gebühren für 
2 (zwei) Monate entspricht (mindestens jedoch in Höhe von € 75), in Verzug kommt, 
c)	 der Kunde zahlungsunfähig wird, eine eidesstattliche Versicherung abgibt oder über 
sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt wird, 
d)	 der Kunde die technischen Einrichtungen manipuliert und/oder die Dienstleistungen 
in betrügerischer Absicht in Anspruch nimmt oder bei der Nutzung der Dienste gegen Straf-
vorschriften verstößt oder wenn ein entsprechend dringender Tatverdacht besteht,
e)	 der Kunde gegen eine wesentliche Bestimmung des Vertrages (insbesondere aus § 11)  
verstößt und trotz schriftlicher Mitteilung keine geeigneten Maßnahmen trifft, um die Ver-
tragsverletzung unverzüglich abzustellen,
f)	 der Kunde eine erforderliche Grundstückseigentümererklärung ( vgl. § 5 Abs. 3 dieser 
AGB) nicht vorlegt oder eine solche gekündigt oder zurückgezogen wird,
g)	 VSE NET eine erforderliche Lizenz verliert oder ihre Leistung aufgrund behördlicher 
oder gerichtlicher Anordnung einstellen muss,
h)	 dem Verlangen von VSE NET nach Sicherheitsleistung nicht oder nur unvollständig 
nachgekommen wird,
i)	 eine Sperre des Anschlusses gemäß § 45k TKG mindestens vierzehn (14) Tage anhält 
und VSE NET die außerordentliche Kündigung mindestens 14 Tage vor Inkrafttreten der Kün-
digung angedroht hat,
j)	 das Unternehmen des Kunden aufgelöst wird oder der Kunde seine Geschäftstätigkeit 
auf Dauer einstellt.

17.2	 Kündigt VSE NET den Vertrag aus wichtigem Grund vor funktionsgemäßer Bereitstel-
lung der Dienste, so hat der Kunde die Aufwendungen für bereits durchgeführte Arbeiten 
zu ersetzen. VSE NET kann statt des Aufwendungsersatzes von dem Kunden eine Schadens-
pauschale in Höhe des einmaligen Bereitstellungspreises verlangen. Dem Kunden bleibt es 
unbenommen, nachzuweisen, dass VSE NET kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 
Weitergehende Schadensersatzansprüche von VSE NET bleiben unberührt. 

17.3	 Kündigt VSE NET den Vertrag vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit aus wichtigem 
Grund, den der Kunde zu vertreten hat, oder kündigt der Kunde den Vertrag vor Ablauf der 
Mindestvertragslaufzeit aus wichtigem Grunde, den VSE NET nicht zu vertreten hat, oder 
kommt es vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit zu einer einvernehmlichen Beendigung 
des Vertragsverhältnis, so ist der Kunde zur Zahlung eines Ablösungsbetrages verpflichtet. 
Die Höhe des Ablösebetrages beträgt ein Viertel der Summe der restlich anstehenden Ent-
gelte, die bis zum Ablauf der regulären Vertragslaufzeit zu zahlen gewesen wären. Hinzu 
kommen die Aufwendungen von VSE NET, die VSE NET bei anderen Unternehmen, z. B. der 
Deutschen Telekom AG, für die Umschaltung und Kündigung der Leitung entstanden sind.
 



Besondere Geschäftsbedingungen für die 
Herstellung eines Hausanschlusses

1.	 Geltungsbereich der Bestimmungen

1.1	 Die nachfolgenden Bestimmungen der VSE NET GmbH („VSE NET“) regeln die Installa-
tion, den Betrieb und die Instandhaltung eines Hausanschlusses (Technischen Voraussetzun-
gen für die Nutzung der Dienste) und gelten zusätzlich und ergänzend zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der VSE NET sowie zu den weiteren Besonderen Geschäftsbedingun-
gen, soweit auf diese nachfolgend Bezug genommen wird. 

2.	 Grundstücksbenutzung 

2.1	 Kunden, die Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der örtlichen Versorgung 
das Anbringen und Verlegen von Leitungen zur Zu- und Fortleitung von Signalen über ihre 
im gleichen Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke, ferner das Anbringen von Leitungs-
trägern und sonstigen Einrichtungen sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich 
zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an das von VSE NET genutzte Breit-
bandnetz angeschlossen sind, die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit 
dem angeschlossenen Grundstück genutzt werden oder für die die Möglichkeit des Signal-
empfangs sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme der 
Grundstücke den Eigentümer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten 
würde.

2.2	 Der Kunde ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme 
des Grundstücks zu benachrichtigen.

2.3	 Kunden, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlangen von VSE NET die 
schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers (Grundstückseigentümererklärung) 
zur Benutzung des zu versorgenden Grundstücks im Sinne des Absatzes 1, unter Anerken-
nung der damit verbundenen Verpflichtungen, beizubringen. VSE NET stellt dem Kunden ein 
entsprechendes Musterformular zur Verfügung.
 

3.	 Hausanschluss

3.1	 Der Hausanschluss besteht aus dem Hausübergabepunkt. Dieser verbindet die Haus-
installation mit dem Breitbandnetz von VSE NET. 

3.2	 VSE NET installiert für einen von ihr bestimmten Versorgungsbereich (z.B. ein Wohn-
haus) jeweils einen so genannten Hausübergabepunkt („HÜP“) als Abschluss ihres Breit-
bandverteilnetzes auf dem Grundstück, auf dem der Kunde die Leistung nutzen will, falls 
das Grundstück nicht im Versorgungsbereich eines anderen Hausübergabepunktes liegt. VSE 
NET bestimmt die technisch geeignete Stelle auf dem Grundstück/innerhalb des Wohnge-
bäudes, an der der Hausanschluss/Hausübergabepunkt installiert wird.  

3.3	 VSE NET überlässt den Hausübergabepunkt dem Kunden nicht zur alleinigen Nutzung, 
sondern zur gemeinschaftlichen Nutzung mit anderen Kunden und mit zukünftigen Interes-
senten, die im Versorgungsbereich des betreffenden Hausübergabepunktes die Leistung von 
VSE NET in Anspruch nehmen können.  

3.4	 Der Kunde ist verpflichtet, anderen Interessenten im Versorgungsbereich des Haus-
übergabepunktes Gelegenheit zu geben, ebenfalls als Kunde von VSE NET den Hausüberga-
bepunkt zu nutzen, wobei die durch die gemeinschaftliche Nutzung anfallenden Kosten der 
Hausverteileranlage angemessen auszugleichen sind.

3.5	 Art und Lage des Hausanschlusses sowie dessen Änderung werden nach Anhörung 
des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen entweder von der 
VSE NET oder durch deren Beauftragte bestimmt. 

3.6	 Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen von VSE NET und stehen in deren Ei-
gentum oder werden über VSE NET von Dritten dem Kunden zur Nutzung überlassen. Dabei 
entsteht jedoch kein Vertragsverhältnis zwischen diesen Dritten und den Kunden der VSE 
NET. Die Kunden erlangen dadurch kein Eigentum am Hausanschluss. Hausanschlüsse wer-
den ausschließlich durch VSE NET oder deren Beauftragte hergestellt, unterhalten, erneuert, 
abgetrennt und beseitigt. Die Hausanschlüsse müssen zugänglich und vor Beschädigungen 
geschützt sein. Der Hausanschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für die siche-
re Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Er darf keine Einwirkungen auf den Hausan-
schluss vornehmen oder vornehmen lassen.

3.7	 VSE NET ist berechtigt, von Hausanschlussnehmern die Erstattung der für die wirt-
schaftliche Betriebsführung notwendigen Kosten für Erstellung, Unterhaltung, Verände-
rung, Erneuerung und Abtrennung des Hausanschlusses zu verlangen. Die Höhe der Kosten 
ergibt sich aus gesonderten Berechnungen von VSE NET. Die Kosten werden individuell er-
mittelt und können dem Hausanschlussnehmer in Rechnung gestellt werden.

3.8	 Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Fehlen von Plomben, ist 
VSE NET unverzüglich mitzuteilen.

3.9	 Sind zur Versorgung zusätzliche Einrichtungen (z.B. Signalverstärkeranlage) erforder-
lich, so stellt der Kunde für die Dauer der Versorgung unentgeltlich den Platz und den Strom-
bedarf zur Verfügung.

Saarbrücken, im Okober 2010 

18.	 Geheimhaltung und Datenschutz

18.1	 Falls nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, sind die VSE NET unterbreiteten 
Informationen des Kunden mit Ausnahme der personenbezogenen Daten nicht vertraulich. 

18.2	 Personenbezogene Daten des Kunden werden von VSE NET nur erhoben, verarbeitet 
oder genutzt, sofern der Betroffene eingewilligt hat oder das Bundesdatenschutzgesetz, das 
Telekommunikationsgesetz, das Telemediengesetz, der Rundfunkstaatsvertrag in ihrer jeweils 
neuesten Fassung bzw. eine andere Rechtsvorschrift es anordnet oder erlaubt. Die Verarbei-
tung von Nachrichteninhalten erfolgt grundsätzlich in Anlagen der VSE NET und den von ihr 
beauftragten Unternehmen, es sei denn, die Nachrichteninhalte werden im Auftrag oder 
durch Eingabe des Kunden in Anlagen anderer Netzbetreiber weiter geleitet. Hier werden 
auch die erforderlichen Verkehrsdaten übermittelt.  

18.3	 VSE NET behält sich vor, Dritte (z. B. Rechtsanwaltskanzleien oder Inkassounternehmen) 
mit der Einziehung offener Forderungen zu beauftragen, wobei die zur Einziehung notwendi-
gen Abrechnungsdaten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mitgeteilt werden.  

18.4	 Die von einem Kabelreceiver übermittelten Daten werden zu Abrechnungszwecken ge-
speichert.

18.5	 VSE NET trägt dafür Sorge, dass alle Personen, die von VSE NET mit der Abwicklung die-
ses Vertrages betraut werden, die einschlägigen Vorschriften über den Datenschutz und das 
Fernmeldegeheimnis in ihrer jeweils gültigen Fassung kennen und beachten.  

19.	 Schlichtung

19.1	 Macht der Kunde VSE NET gegenüber die Verletzung eigener Rechte geltend, die ihm 
aufgrund des TKG zustehen, kann er die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommu-
nikation, Post und Eisenbahn zum Zwecke der Streitbeilegung anrufen. Die Bundesnetzagen-
tur hört die Beteiligten mit dem Ziel einer gütlichen Einigung an. Das Verfahren endet mit 
einer Einigung der Parteien oder der Feststellung der Bundesnetzagentur, dass eine Einigung 
der Parteien nicht zustande gekommen ist. Dieses Ergebnis ist den Parteien schriftlich mitzu-
teilen. 

19.2	 Jede Partei trägt die ihr durch die Teilnahme am Verfahren entstandenen Kosten selbst.

20.	 Schlussbestimmungen

20.1	 Gerichtsstand für alle Ansprüche aus und aufgrund des Vertrages ist der Wohnsitz des 
Kunden. Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches oder eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist der Gerichts-
stand Saarbrücken. Ausschließliche Gerichtsstände bleiben hiervon unberührt. Für Kunden, 
die im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand haben, ist Saarbrücken ausschließlicher Ge-
richtsstand.

20.2	 Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland für inländische Ver-
tragsparteien Anwendung.

20.3	 An Stelle von VSE NET darf ein anderes Unternehmen in die sich aus dem Vertrag erge-
benden Rechte und Pflichten eintreten; dieser Wechsel ist öffentlich bekannt zu machen. In 
diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag außerordentlich zu kündigen.

20.4	 Sollten Bestimmungen des jeweiligen Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirk-
sam oder nicht durchführbar sein, die Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlie-
ren, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. An-
stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen werden die Vertragspartner 
eine Regelung treffen, die dem am nächsten kommt, was die Vertragspartner gewollt haben. 
Entsprechendes gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass die Verträge eine Regelungslücke 
enthalten. 

20.5	 Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen sowie 
Nebenabreden bedürfen der Schriftform und der Unterzeichnung durch beide Vertragspartei-
en, soweit nicht im Vertrag oder in den AGB bzw. Besonderen Geschäftsbedingungen etwas 
anderes ausdrücklich geregelt ist. Das gleiche gilt für einen Verzicht auf diese Schriftformer-
fordernisse.

Saarbrücken, im Okober 2010 


